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Informationsblatt I Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen! 

Seit 2002 gibt es dienstrecht-
lich die Wahlfreiheit, eine Pen-
sionskasse mit Dienstgeberbei-
trägen zu füllen. Versprochen 
wurden Finanzmarkt-Erträge 
von mehr als 8 % jährlich, 
also perfekte Steigerungen 
für Privatpensionen. Der 
Einsatz: Dein Jubiläumsgeld. 
Die Finanzkrise und schwache 
Aktienjahre haben gezeigt, 
es gibt keine Alternative zum 
staatlichen Pensionssystem. 
Wie die Armutsfalle Privatpen-
sion in den USA zeigt: Wenn 
meine Pension vom Aktien-
markt abhängt, kann es schnell 
bergab gehen. 

Wir fordern die dauerhafte 
Absicherung unseres Pensions-
systems und wehren uns gegen 
Angriffe durch die Lohnneben-
kostendiskussion. 

§ Die Jubiläumszuwendung 
nach §208 Oö. GDG 2002 regelt, 
dass Bediensteten oder Hinter-
bliebenen nach einer Dienst-
zeit von 25, 35 und 40 Jahren 
eine Jubiläumszuwendung von 
je 200% des im Monat des 
Dienstjubiläums gebührenden 
Monatsbezugs (inkl. Kinderbei-
hilfe) gewährt werden „KANN“. 
Es entspricht jedoch der Praxis 
und dem Gleichbehandlungs-
grundsatz von Gemeinde- und 
Landesbediensteten, die 
Jubiläumszuwendung bei Vor-
liegen der Voraussetzungen 
zuzuerkennen. Ein willkürliches 
Abweichen davon wäre klar 
rechtswidrig!

§ Dienstzeit ist das Besol-
dungsdienstalter, welches im 
Wesentlichen die Dauer im 
Dienstverhältnis plus der 
Dauer der anrechenbaren Vor-
dienstzeiten. Sollte die Dienst-
zeit zur Auszahlung des Jubilä-
umsgeldes nicht (mehr) erreicht 
werden können, empfiehlt sich 
die Option der Einzahlung in die 
Pensionskasse.

Jubilumsgeld versus Pensionskasse
§ Vertragsbedienstete können 
freiwillig der Pensionskasse 
beitreten. In einem solchen Fall 
bezahlt die Dienstgebergemeinde 
Beiträge iHv 1,5% des Monatsent-
geltes in die Pensionskasse ein. 
Mit Pensionierung erhalten diese 
Bediensteten aus den veranlagten 
Beiträgen eine monatliche Zusatz-
pension (Ausnahme bei Guthaben 
von EUR 15.600 zum Zeitpunkt der 
Beendigung: Hier man sich den Be-
trag einmalig auszahlen lassen). 

§ Beitrittsvoraussetzungen zur 
Pensionskasse sind 4 Jahre Ge-
meindedienstzeit ab Vollendung 
des 18. Lj., davon die letzten 2 
Jahre ohne Unterbrechung, eine 
entsprechend lautende Dienstbe-
urteilung sowie die Abgabe einer 
Beitrittserklärung. Der Beitritt zur 
Pensionskasse bewirkt grundsätz-
lich den Entfall der Jubiläumszu-
wendung. Liegen jedoch zwischen 
dem Tag des Beitrittes zur Pen-
sionskasse und dem Tag, an dem 
die zeitlichen Voraussetzungen für 
die Jubiläumszuwendung erfüllt 
sind, neun Jahre oder weniger, ge-
bührt die Jubiläumszuwendung im 
aliquoten Ausmaß entsprechend 
der Tabelle in § 208 Abs. 7 GDG.
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